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beenden und das Wohlergehen aller zu gewährleisten. Sie erkennt an, dass Frauen und Mäd-

chen eine entscheidende Rolle als Trägerinnen des Wandels für eine nachhaltige Entwick-

lung spielen. 

5. Die Kommission bekräftigt die Verpflichtungen auf die Gleichstellung der Geschlech-

ter und die Stärkung aller Frauen und Mädchen, die auf den einschlägigen Gipfeltreffen und 

Konferenzen der Vereinten Nationen eingegangen wurden, darunter auf der Internationalen 

Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung mit ihrem Aktionsprogramm13 und in den 

Ergebnisdokumenten ihrer Überprüfungen. Sie stellt fest, dass die Agenda 2030, die Be-

schleunigten Aktionsmodalitäten für die kleinen Inselentwicklungsländer (Samoa-Pfad)14, 

der Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge 2015-203015, die Aktionsagenda von Addis 

Abeba der dritten Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung16, die Neue Ur-
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nerschaften, zu ergreifen, die die zwischen und innerhalb von Ländern bestehenden Un-

gleichheiten bei der Verteilung von und dem Zugang zu Dienstleistungen, Ressourcen und 

Infrastrukturen sowie beim Zugang zu Nahrungsmitteln, Wasser, Gesundheit, hochwertiger 

Bildung, Ausbildung, Beschäftigungsmöglichkeiten und menschenwürdiger Arbeit in städ-

tischen und ländlichen, entlegenen und maritimen Gebieten und anderen menschlichen Sied-

lungen beseitigen und so den Kreislauf generationenübergreifender Armut und Verwund-

barkeit durchbrechen. 

14. Die Kommission stellt mit tiefer Besorgnis fest, dass Frauen und Mädchen einem hö-

heren Armutsrisiko ausgesetzt und in höherem Maße von Armut betroffen sind als Männer 

und Jungen und dass das geschlechtsspezifische Armutsgefälle voraussichtlich weiterbeste-

hen wird. Sie nimmt davon Kenntnis, dass derzeit 10,3 Prozent der Frauen in extremer Ar-

mut leben und dass bei einer Fortsetzung der derzeitigen Trends im Jahr 2030 schätzungs-

weise 8 Prozent der Frauen weltweit (342 Millionen), die meisten von ihnen in Afrika süd-

lich der Sahara, mit weniger als 2,15 US-Dollar pro Tag auskommen müssen. Sie stellt fer-

ner mit Besorgnis fest, dass in Armut lebende Frauen und Mädchen mehrfache und zuneh-

mende Entbehrungen erfahren, die durch andere Dimensionen der Ungleichheit wie 

„Rasse“, Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Sprache, Religion, politische oder sonstige Anschau-

ung, nationale oder soziale Herkunft, Vermögen, Geburt, Behinderung oder sonstiger Status 

noch verstärkt werden, und dass ihre Armutserfahrung durch negative soziale Normen und 

geschlechtsspezifische Rollenklischees geprägt ist. 

15. Die Kommission stellt fest, dass globale Herausforderungen und Notlagen, einschließ-

lich in den Bereichen Gesundheit, Energie und Ernährungssicherheit, Naturkatastrophen so-

wie geopolitische Spannungen und Kriege Frauen und Mädchen unverhältnismäßig stark 

treffen und dazu führen, dass Menschen, insbesondere Frauen und Mädchen, noch weiter 

zurückfallen und in extreme Armut geraten. 

16. 
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besondere Fürsorge und Unterstützung haben. Sie stellt ferner fest, dass die Sozialschutzsys-

teme entscheidend zur Verwirklichung der Menschenrechte aller Frauen und Mädchen bei-

tragen können, einschließlich derjenigen, die in Armut leben, und insbesondere derjenigen, 

die Situationen der Verwundbarkeit und Diskriminierung ausgesetzt sind. 

34. Die Kommission bekräftigt, wie wichtig es ist, die öffentlichen Versorgungsleistungen 

und nachhaltige Infrastrukturen und Technologien, wie etwa das Verkehrswesen und den 

Zugang zu einer gesundheitlich unbedenklichen Wasser- und Sanitärversorgung, zu verbes-

sern, einschließlich in ländlichen, abgelegenen und maritimen Gebieten, und so die Sicher-

heit aller Frauen und Mädchen zu erhöhen. Sie erkennt ferner an, wie wichtig sichere, be-

zahlbare, zugängliche sowie alters- und behinderungsgerechte und nachhaltige Land- und 

Wassertransportsysteme und Straßen sind, die den Bedürfnissen aller Frauen und Mädchen, 

insbesondere derjenigen, die in Armut leben, gerecht werden. 

35. Die Kommission betont, dass die Anstrengungen zur Überwindung der digitalen Spal-

tung in und zwischen den Ländern, einschließlich der digitalen Spaltung zwischen den Ge-

schlechtern, verstärkt werden und auf den Grundsätzen der digitalen Gleichstellung, des Zu-

gangs und der Erschwinglichkeit beruhen müssen, um sicherzustellen, dass niemand in der 

digitalen Wirtschaft und Gesellschaft zurückgelassen wird, da neue technologische Ent-

wicklungen bestehende Muster von Armut, Ungleichheit, Diskriminierung und Gewalt in 

allen Formen, einschließlich geschlechtsspezifischer Gewalt, die durch den Einsatz von 

Technologie entsteht oder verschärft wird, aufrechterhalten können, wenn keine wirksamen 

Schutz- und Aufsichtsmechanismen geschaffen werden, einschließlich bei den Algorithmen, 

die in auf künstlicher Intelligenz basierenden Lösungen verwendet werden. Sie stellt fest, 

dass die Beseitigung geschlechtsspezifischer Voreingenommenheit im Technologiesektor 

zur Beseitigung der Armut in allen ihren Formen und Dimensionen, einschließlich der ext-

remen Armut, und insbesondere der Feminisierung der Armut beitragen kann und dass daher 

bei der Konzipierung, der Ausarbeitung, der Einführung und dem Einsatz von Politikmaß-

nahmen im Zusammenhang mit digitalen Technologien ein geschlechtergerechter Ansatz 

unter uneingeschränkter Achtung der Menschenrechte verfolgt werden soll. 

36. Die Kommission ist sich dessen bewusst, dass Frauen und Mädchen mit Behinderun-

gen aufgrund von Barrieren wie Diskriminierung und eingeschränktem Zugang zu Bildung, 

Beschäftigung, Gesundheitsdiensten, Infrastruktur, Finanzdienstleistungen und Informa-

tions- und Kommunikationstechnologie unverhältnismäßig stark von Armut betroffen sind. 

Die Kommission betont, wie wichtig es ist, die Rechte, die Teilhabe und die Inklusion von 

Frauen und Mädchen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen zu fördern. Sie un-

terstreicht ferner die Notwendigkeit, Behinderung als Querschnittsthema in allen relevanten 

Politikkonzepten und Programmen anzuerkennen und dies in entsprechende Maßnahmen 

umzusetzen. Sie unterstreicht außerdem die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Beseiti-
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ist, das Bewusstsein und Verständnis für ihre Rechte zu fördern und die volle, gleichberech-

tigte und konstruktive Teilhabe indigener Frauen und gegebenenfalls Mädchen an der Erar-

beitung von Politikkonzepten und Programmen sowie im Wirtschaftsleben, bei der Weiter-

gabe von traditionellem, wissenschaftlichem und technischem Wissen, von Sprachen und 

spirituellen und religiösen Traditionen und Gebräuchen sowie an Entscheidungsprozessen 

auf allen Ebenen und in allen Bereichen, auch unter Einsatz digitaler Technologien, sowie 
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 i) sicherzustellen, dass alle Entwicklungsstrategien geschlechtergerecht sind und 

die volle Achtung der Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf Entwicklung, gewähr-

leisten, insbesondere den Ärmsten, Schwächsten und am weitesten Zurückgefallenen die-

nen, vor allem Frauen und Mädchen, die in Armut leben oder von Armut bedroht sind, und 
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zu diesem Zweck Programme zur Förderung der Finanz- und digitalen Kompetenz und Be-

ratungsleistungen, unter anderem in den Bereichen Bankwesen, moderner Handel und Fi-

nanzverfahren, zu entwickeln, den vollen und gleichberechtigten Zugang von Frauen zu for-

mellen Finanzdienstleistungen, -ressourcen und -produkten zu fördern, einschließlich des 

raschen und erschwinglichen Zugangs zu Kredit-, Spar-, Versicherungs- und Überweisungs-

systemen sowie zu innovativen Instrumenten und Plattformen wie Online- und Mobile-Ban-

king, Bezahlplattformen und digitale Zahlungen, und in Abstimmung mit den maßgeblichen 

Interessenträgern nationale Strategien für finanzielle Inklusion zu beschließen, zu verfolgen 

oder zu überprüfen, die Einbeziehung der finanziellen Inklusion als politisches Ziel in die 
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Frauen und Mädchen, einschließlich der in Armut lebenden, und zur Gleichstellung der Ge-

schlechter beiträgt, und die öffentlichen Investitionen zu erhöhen, um die Entwicklung 

menschlicher Fähigkeiten zu fördern, unbezahlte Betreuungsarbeit anzugehen und eine 

menschenwürdige Arbeit für alle Frauen zu fördern, in der Erkenntnis, dass öffentliche Aus-

gaben für die soziale Infrastruktur positive Überlaufeffekte erzeugen, die Produktivität der 

Wirtschaft steigern und zur finanziellen Unabhängigkeit von Frauen beitragen; 

 rr) die Investitionen des öffentlichen und des privaten Sektors in faktengestützte 

Initiativen zur Beseitigung der digitalen Spaltung zwischen den Geschlechtern deutlich zu 

erhöhen, insbesondere zugunsten in Armut lebender Frauen und Mädchen, und inklusivere 

Innovationsökosysteme aufzubauen, um sichere Innovationen zugunsten der Gleichstellung 

der Geschlechter und der Stärkung aller Frauen und Mädchen zu fördern und die uneinge-

schränkte Achtung der Menschenrechte aller Frauen und Mädchen im digitalen Kontext zu 

gewährleisten, unter anderem durch die Nutzung innovativer Finanzierungsmechanismen 

und -instrumente, unter anderem Mobile-Banking, Online-Bezahlplattformen und digitale 

Zahlungen, und durch die Entwicklung spezieller Finanzierungsinstrumente, um den Beitrag 

von Frauen, einschließlich in Armut lebender Frauen, zum Wirtschaftswachstum und ihre 

fortgesetzte Teilhabe an der digitalen Wirtschaft zu stärken; 

 ss) stärkere Anstrengungen zugunsten einer universellen und erschwinglichen 

Konnektivität zu unternehmen und den Zugang zu Informations- und Kommunikationstech-

nologien sowie die Sicherheit im digitalen Raum für Frauen und Mädchen zu erleichtern 

und zu fördern, um die Produktivität und Mobilität von Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu 

erhöhen, und gleichzeitig Maßnahmen zur Verhütung und Beseitigung von Gewalt gegen 

Frauen und Mädchen, die durch den Einsatz von Technologie verübt oder verschärft wird, 

zu ergreifen, im Rahmen eines mehrdimensionalen Ansatzes, der Geschwindigkeit, Stabili-

tät, Erschwinglichkeit, Sprache, Schulung, Kapazitätsaufbau, lokale Inhalte und Zugäng-

lichkeit, auch für Menschen mit Behinderungen, beinhaltet, einen gleichberechtigten und 

erschwinglichen Zugang zu digitalen Kompetenzen, Konnektivität und zum Internet zu för-

dern und so sicherzustellen, dass alle Frauen und Mädchen die Vorteile der digitalen Tech-

nologien nutzen können, auf die Überwindung digitaler Spaltungen, einschließlich der ge-
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Beseitigung und Verhütung aller Formen von Gewalt und Armut, der Ernährungsunsicher-

heit, der Wasserknappheit, der Zerstörung natürlicher Lebensräume und der Bodendegrada-

tion, der Vertreibung und des eingeschränkten Zugangs zu Informations- und Kommunika-

tionstechnologien, Infrastruktur, Finanzdienstleistungen und Bildung einschließt, und ihren 

Zugang zu Gesundheitsversorgung, zu öffentlichen Dienstleistungen, zum Internet und zu 

digitalen Diensten, zu einer hochwertigen und inklusiven Bildung sowie den Zugang indi-

gener Frauen zu Beschäftigung, menschenwürdiger Arbeit und wirtschaftlichen Ressourcen, 

darunter Grund und Boden und natürliche Ressourcen, sicherzustellen, ihre volle, gleichbe-

rechtigte und konstruktive Teilhabe und Führungsrolle in der Wirtschaft und in Entschei-

dungsprozessen auf allen Ebenen und in allen Bereichen zu fördern und dabei die freie Ein-

willigung indigener Völker nach vorheriger Aufklärung sowie ihre überlieferten Kenntnisse 

und Methoden zu berücksichtigen, eingedenk der kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und 

politischen Beiträge, die sie zur Abschwächung des Klimawandels und zur Anpassung dar-

an, zum Umweltschutz und zur Stärkung der Widerstandskraft gegen Katastrophen leisten, 

der Erhaltung, Neubelebung und Förderung ihrer Sprachen sowie der Weitergabe ihrer tra-

ditionellen, wissenschaftlichen und technischen Kenntnisse; 

 vv) die bedeutenden Beiträge und die führende Rolle von Migrantinnen in den Ge-

sellschaften ihrer Herkunfts-, Transit- und Zielländer bei der Förderung inklusiven Wachs-

tums und nachhaltiger Entwicklung anzuerkennen, einschließlich bei der Armutsbekämp-

fung, mit besonderem Hinweis darauf, dass Armut und Unterentwicklung zu den Triebkräf-

ten der Migration gehören, und geeignete Maßnahmen zur Förderung ihrer vollen, gleich-

berechtigten und konstruktiven Mitwirkung an der Ausarbeitung lokaler Lösungen und 

Chancen zu ergreifen und anzuerkennen, wie wichtig der Schutz der Arbeitsrechte und ein 

sicheres Umfeld für Arbeitsmigrantinnen in allen Sektoren, einschließlich der Betreuungs- 

und Hausarbeit, sind, unter anderem durch faire und ethische Rekrutierung und die Verhü-

tung von Ausbeutung, eine sichere, geordnete, reguläre und verantwortungsvolle Migration 

und Mobilität von Menschen sowie Arbeitskräftemobilität zu fördern und Maßnahmen zu 

ergreifen, um etwaige Hindernisse zu beseitigen, die den transparenten, sicheren, uneinge-

schränkten und zügigen Transfer von Geldüberweisungen von Migrantinnen und Migranten 

in ihr Herkunfts- oder jedes andere Land verhindern, indem unter anderem erwogen wird, 

die Transaktionskosten zu senken und frauengerechte Überweisungs-, Spar- und Anlagepro-

gramme, gegebenenfalls einschließlich Diaspora-Kapitalanlagen, durchzuführen, sowie 

Maßnahmen zur Behebung der verschiedenen Probleme zu erwägen, die den Zugang von 

Arbeitsmigrantinnen zu ihren wirtschaftlichen Ressourcen und ihre Verfügungsgewalt dar-

über einschränken könnten; 

 ww) die Rechte älterer Frauen zu fördern und zu schützen und ihre Widerstandsfä-

higkeit zu erhöhen und zu diesem Zweck ihren gleichberechtigten Zugang zu sozialen, recht-

lichen, digitalen und finanziellen Dienstleistungen, Infrastruktur, Gesundheitsversorgung, 

Sozialschutz, ausreichenden wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen, Bildung, lebens-

langem Lernen und Aus- und Fortbildung, wie Berufsbildung, ihren Schutz vor Gewalt und 

Missbrauch, auch im digitalen Kontext, und ihre volle, konstruktive und gleichberechtigte 

Teilhabe an Entscheidungsprozessen und am öffentlichen Leben zu gewährleisten, in der 

Erkenntnis, dass ältere Frauen einen wesentlichen Beitrag zu den Bemühungen um eine 

nachhaltige Entwicklung leisten; 

 xx) Maßnahmen zum Erlass oder zur Ausarbeitung von Rechtsvorschriften und Re-

gelungen durchzuführen, die Frauen in ländlichen, entlegenen und maritimen Gebieten Zu-

gang zu Grund und Boden verschaffen und Genossenschaften und landwirtschaftliche Pro-

gramme von Frauen, unter anderem für Subsistenzlandwirtschaft und -fischerei, unterstüt-

zen, den Zugang zu einer sicheren Trinkwasser- und Sanitärversorgung sowie zu sicheren 

Koch- und Heizmethoden zu erweitern, um ihre Gesundheit und Ernährung zu verbessern, 

sie mit vermehrten Bemühungen als wichtige Akteurinnen bei der Ernährungssicherung und 
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und Mädchen betroffen sind, erheblich aufzustocken, unter anderem durch Reformmaßnah-

men zur Gewährleistung einer stabilen, inklusiven und nachhaltigen internationalen Finanz-

architektur; 

 ddd) die Standards und regulatorischen Rahmenbedingungen für die Ausweisung von 

Anleihen mit Gleichstellungszielen zu stärken, um sicherzustellen, dass durch die Bericht-

erstattung über die wichtigsten Leistungsindikatoren eine nachweisbare, zusätzliche und 

messbare Wirkung erzielt wird;  

 eee) konkrete Maßnahmen zur Förderung einer geschlechtergerechten Haushaltspla-

nung und Nachverfolgung in allen öffentlichen Ausgabenbereichen zu treffen, um Defizite 

bei der Mittelausstattung für alle nationalen und sektoralen Pläne und Politiken zur Gleich-

stellung der Geschlechter und zur Stärkung aller Frauen und Mädchen zu schließen und so 

deren wirksame Umsetzung zu gewährleisten, die Transparenz und Rechenschaftspflicht im 

Planungs-, Haushalts- und Finanzierungsverfahren zu erhöhen, Verfahren zur Ermittlung 

potenzieller geschlechtsspezifischer Auswirkungen von Haushaltsentscheidungen zu be-

schließen und Methoden und Instrumente zur Überwachung und Bewertung von Investitio-

nen zugunsten der Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung aller Frauen und Mäd-

chen zu entwickeln und zu stärken; 

 fff) die volle, gleichberechtigte und konstruktive Teilhabe aller Frauen zu fördern 

sowie Frauenrechtsorganisationen und feministische Gruppen zu ermutigen, sich über of-

fene Haushalte und Bürgerbeteiligung an der Überwachung der Leistungserbringung aktiv 

in die Haushaltsverfahren einzubringen, einschließlich in das Verfahren der geschlechterge-

rechten Haushaltsplanung und Festlegung ihrer Ergebnisvorgaben, und die Transparenz und 

Rechenschaftspflicht bei der Umsetzung aller öffentlichen Programme und Leistungsange-

bote zu gewährleisten; 

 ggg) die nationalen und lokalen Planungs- und Haushaltsverfahren zu stärken, um die 

jeweiligen Regierungen in die Lage zu versetzen, Kosten zu berechnen, Mittel zuzuweisen 

und in Politikmaßnahmen und Programme zu investieren, die unter anderem die Herausfor-

derungen angehen, denen sich alle in Armut lebenden Frauen und Mädchen gegenübersehen, 

einschließlich durch die Durchführung geschlechtsspezifischer Analysen, die in die Politik-

gestaltungs- und Entscheidungsprozesse eingebettet sind, und durch den Ausbau der Kapa-

zitäten der Finanzministerien zur Bewertung der unterschiedlichen Auswirkungen fiskalpo-

litischer Maßnahmen auf Frauen; 

 hhh) die Bemühungen um eine inklusive und wirksame internationale Zusammenar-

beit in Steuerfragen, namentlich bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und -vermei-

dung und der Eindämmung illegaler Finanzströme, zu fördern, um die Haushaltsspielräume 

zu erweitern, und dabei auch einen Schwerpunkt auf die Bereitstellung von Mitteln zur Be-

seitigung der Armut in allen ihren Formen und Dimensionen, einschließlich extremer Ar-

mut, unter Frauen und Mädchen während ihres gesamten Lebens zu legen; 

 iii) sicherzustellen, dass die Besteuerungssysteme nicht unbeabsichtigt geschlechts-

spezifische Voreingenommenheit in der Gesellschaft verstärken, unter anderem durch die 

Bewertung der Auswirkungen steuerpolitischer Maßnahmen auf die Gleichstellung der Ge-

schlechter, mit Schwerpunkt auf der Förderung des Zugangs von Frauen zu Arbeit und Res-

sourcen, und durch die Förderung von Maßnahmen für eine progressivere Besteuerung, ins-

besondere derjenigen, die am meisten zahlen können, unter anderem mittels Vermögens- 

und Unternehmensbesteuerung, sowie durch die Verhinderung einer regressiven Besteue-

rung, die Frauen mit niedrigem oder gar keinem Einkommen unverhältnismäßig stark belastet; 

 jjj) konkrete Maßnahmen zur Abschaffung der Praxis der geschlechtsspezifischen 

Preisdifferenzierung zu ergreifen, die auch als „rosa Steuer“ bekannt ist und zur Feminisie-
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rung der Armut beiträgt, da Waren und Dienstleistungen, die für Frauen und Mädchen be-

stimmt sind oder an sie vermarktet werden, teurer sind als ähnliche Waren und Dienstleis-

tungen, die für Männer und Jungen bestimmt sind oder an sie vermarkt werden; 

 kkk) die Vergabe von Subventionen und Steueranreizen für Maßnahmen und Pro-

gramme zur Beseitigung der Armut und zur Gleichstellung der Geschlechter, die den Armen 

zugutekommen, zu fördern; 

 lll) die internationalen Schuldenmechanismen zur Unterstützung der Schuldenprü-

fung, der Aussetzung von Schuldenrückzahlungen und gegebenenfalls der Umschuldung zu 

verbessern, wobei die Unterstützung für gefährdete Länder mit entsprechendem Bedarf und 

ihre Anspruchsberechtigung ausgeweitet werden sollen, sich zu verpflichten, den Entwick-

lungsländern weiter dabei behilflich zu sein, das Auflaufen einer untragbaren Verschuldung 

zu vermeiden und resilienzsteigernde Maßnahmen durchzuführen, um das Risiko eines 
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